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V

Vorwort

Was haben Wilhelm von Humboldt (Die Sorgfalt des Staates für das Wohl der Wilhelm von Humboldt (Die Sorgfalt des Staates für das Wohl der Wilhelm von Humboldt
Bürger, 1792), Montesquieu (Vom Geist der Gesetze, 1748) sowie Rudolf von Ihering
(Der Kampf ums Recht, 1872) einerseits und John von Neumann, W. Ross Ashby, 
Norbert Wiener sowie Norbert Wiener sowie Norbert Wiener Alan Turing andererseits gemeinsam?Alan Turing andererseits gemeinsam?Alan Turing

Sie haben als Systemanalytiker, jeder auf seinem Spezialgebiet, sich um die Er-
klärung und Verbesserung der realen bzw. digitalen Welt bemüht. 

Artificial Intelligence (AI), Künstliche Intelligenz (KI), verlangt nun und heute 
von uns aus diesem Nebeneinander ein Miteinander werden zu lassen, also eine 
fortschreitende, evolutive Integration zu bewirken von technologischen Innova-
tionen in ein sich entsprechend und adäquat dazu fortbildendes Gesellschaftssystem 
einschließlich seiner Rechts- und Wirtschaftsordnung. Dies bedeutet nach Ashby, 
dass jedes effektive Kontrollsystem genauso komplex sein muss wie das System, 
das es kontrollieren soll; nach v. Neumann ist das Merkmal jedes komplexen Sys-
tems seine eigene organische Verhaltensbeschreibung, will dieses vollständig sein; 
Turing hinterfragt als Mathematiker, was Maschinen intelligent macht; Turing hinterfragt als Mathematiker, was Maschinen intelligent macht; Turing Wiener
stellte bereits 1949 die Frage, wie lange es noch dauern könnte, bis Maschinen die stellte bereits 1949 die Frage, wie lange es noch dauern könnte, bis Maschinen die stellte bereits 1949 die Frage, wie lange es noch dauern könnte, bis Maschinen die stellte bereits 1949 die Frage, wie lange es noch dauern könnte, bis Maschinen die 
Kontrolle über den Menschen übernehmen. Kontrolle über den Menschen übernehmen. Kontrolle über den Menschen übernehmen. 

Ein erstes aktuelles Beispiel soll dies näher veranschaulichen: Wenn es um KI Ein erstes aktuelles Beispiel soll dies näher veranschaulichen: Wenn es um KI Ein erstes aktuelles Beispiel soll dies näher veranschaulichen: Wenn es um KI Ein erstes aktuelles Beispiel soll dies näher veranschaulichen: Wenn es um KI Ein erstes aktuelles Beispiel soll dies näher veranschaulichen: Wenn es um KI Ein erstes aktuelles Beispiel soll dies näher veranschaulichen: Wenn es um KI Ein erstes aktuelles Beispiel soll dies näher veranschaulichen: Wenn es um KI Ein erstes aktuelles Beispiel soll dies näher veranschaulichen: Wenn es um KI Ein erstes aktuelles Beispiel soll dies näher veranschaulichen: Wenn es um KI Ein erstes aktuelles Beispiel soll dies näher veranschaulichen: Wenn es um KI Ein erstes aktuelles Beispiel soll dies näher veranschaulichen: Wenn es um KI Ein erstes aktuelles Beispiel soll dies näher veranschaulichen: Wenn es um KI 
im Zusammenhang mit autonom, selbst gesteuerten Flugmaschinen, Robocops im Zusammenhang mit autonom, selbst gesteuerten Flugmaschinen, Robocops im Zusammenhang mit autonom, selbst gesteuerten Flugmaschinen, Robocops im Zusammenhang mit autonom, selbst gesteuerten Flugmaschinen, Robocops im Zusammenhang mit autonom, selbst gesteuerten Flugmaschinen, Robocops im Zusammenhang mit autonom, selbst gesteuerten Flugmaschinen, Robocops im Zusammenhang mit autonom, selbst gesteuerten Flugmaschinen, Robocops im Zusammenhang mit autonom, selbst gesteuerten Flugmaschinen, Robocops im Zusammenhang mit autonom, selbst gesteuerten Flugmaschinen, Robocops im Zusammenhang mit autonom, selbst gesteuerten Flugmaschinen, Robocops im Zusammenhang mit autonom, selbst gesteuerten Flugmaschinen, Robocops im Zusammenhang mit autonom, selbst gesteuerten Flugmaschinen, Robocops 
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zuvor Geltung beanspruchen –, können klassische juristische Ansätze, etwa von zuvor Geltung beanspruchen –, können klassische juristische Ansätze, etwa von 
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technischen Entwicklungen war, heute nicht mehr allseits zufrieden stellen. KI 
verlangt eine umfassendere soziologische und wirtschaftsrechtliche Betrachtung. 
Wenn als Schulfall des übergesetzlichen Notstandes ein Zug in eine Bahnhofsta-
tion rast und der Weichensteller nur zwei Alternativen hat, auf Gleis Eins arbeiten 
Bauhandwerker und auf Gleis Zwei steht ein mit Passagieren gefüllter Zug, kann 
bei autonom gesteuerten Automobilen dieses gleiche Dilemma täglich zur neuen 
Entscheidung anstehen. Soll das Steuerungssystem den Fahrer „opfern“ oder dem 
heranrasenden LkW ausweichen und dabei am Straßenrand spielende Kinder tö-
ten? Welche „Programmierung“, denn KI ist im Ergebnis nur eine vor allem mit 
Big Data verbesserte Software, erscheint hier vorzugswürdig? 

Aus philosophischer Sicht kann man Emanuel Kant sagen, Menschenleben Emanuel Kant sagen, Menschenleben Emanuel Kant
können als Schadensposten nicht miteinander verrechnet werden; Utilitaristen 
wie Jeremy Bentham (1789) und John Stuart Mill (1863) würden entsprechend dem John Stuart Mill (1863) würden entsprechend dem John Stuart Mill
Prinzip des größten Glücks hier anders „programmieren“. 

Dieses Buch will in Gefolgschaft der von dem gleichen Herausgeberteam be-
treuten Schrift „Rechtshandbuch Smart Contracts“ (2019), erste, primär rechts-
wissenschaftliche Antworten auf die aktuellen Herausforderungen der KI in der 
Rechtspraxis geben. Dabei gilt es auch aus interdisziplinärer Sicht Neuland in der 
digitalen Welt „unter den Pf lug zu nehmen“. Nach Darlegung der technischen 
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Grundlagen werden die zahlreichen wirtschaftsrechtlichen Fragestellungen er-
örtert, neben dem klassischen Vertrags- und Haftungsrecht etwa auch der Daten-
schutz, Verbraucherschutz, Arbeitsrecht, Strafrecht, Insolvenzrecht, Finanzauf-
sicht, Streitbeilegung und Legal Tech.

KI wird die Digitalisierung in vielen weiteren Bereichen unseres täglichen Le-
bens vorantreiben; aber wir sollten mit dem Historiker Y. N. Harari (21 Lektionen Y. N. Harari (21 Lektionen Y. N. Harari
für das 21. Jahrhundert, 2018) wachsam sein, damit das spezifisch Menschliche 
nicht durch die Techniken der Informatik vergewaltigt oder gar verdrängt wird. 
Der Mensch muss immer noch das Maß aller Dinge bleiben und sollte nicht wie 
dies Chris Urmson, der Entwickler des Google-Autos formulierte, als der letzte bug 
in digitalen Systemen betrachtet werden. Diese „Fehlerhaftigkeit“ des Menschen 
nicht nur in biologischer, sondern auch gesellschaftlicher Hinsicht war ein wich-
tiger evolutiver Faktor für den Fortschritt der Menschheit und sollte dies daher 
auch weiterhin bleiben.

Prof. Dr. Michael Lehmann, Dipl.-Kfm., München
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